
Beamtenrecht

� Versorgungsrecht

� Beihilferecht

� Statusrecht

� Disziplinarrecht

Der Beamte hat das Recht, dass sein Dienstherr ihm und seiner

Familie angemessene Beihilfe in Krankheits-, Pflege- und Geburts-

fällen leistet. Dies betrifft Zuzahlungen zur ärztlichen Versorgung, zu

Heilbehandlungsmaßnahmen oder zu Hilfsmitteln. Die geplante

Angleichung des Beihilferechts an das Krankenversicherungsrecht

führt in der letzten Zeit zu erheblichen Kürzungen von Leistungen. 

Die Beförderung von Beamten, ihre Versetzung, Umsetzung, Insich-

beurlaubung oder dienstliche Beurteilung unterliegen strengen Re -

geln, die sich unter anderem am Gleichbehandlungsgrundsatz

orientieren.

Verletzt der Beamte seine Dienstpflichten, muss sein Dienstherr

eine Disziplinarmaßnahme gegen ihn aussprechen wie Verweis,

Geldbuße, Kürzung der Dienstbezüge, Zurückstufung oder Ent-

fernung aus dem Beamtenverhältnis. Vorher muss die Dienstpflicht-

verletzung in einem Ermittlungsverfahren nachgewiesen werden.

� Personalvertretungsrecht

Hans-Böckler-Straße 39, 40476 Düsseldorf
E-Mail: info@dgbrechtsschutz.de

www.dgbrechtsschutz.de

DGB Rechtsschutz GmbH

DGB Rechtsschutz GmbH
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�Fünf große Themen �Das sind wir

Größte ‚Fachkanzlei‘

Ausgewiesene Experten

Kontakt zur Gewerkschaft

Kompetenz-Center Beamtenrecht

Unterstützung für Personalräte

Die DGB Rechtsschutz GmbH erbringt an 174 Standorten ver-

bandlichen Rechtsschutz für Gewerkschaftsmitglieder. Damit ist sie

die größte deutsche und europäische ,Fachkanzlei‘ auf dem Gebiet

des Arbeits- und Sozialrechts. 

Die 400 Juristinnen und Juristen der DGB Rechtsschutz GmbH

sind ausgewiesene Fachleute im Arbeits- und Sozial recht sowie im

Recht des Öffentlichen Dienstes.

Die Büros der DGB Rechtsschutz GmbH pflegen einen regelmäßi-

gen Austausch mit Betriebs- und Personalräten sowie den Gewerk -

schaften vor Ort.

Die DGB Rechtsschutz GmbH hat ein Kompetenz-Center zum

Beamtenrecht eingerichtet. Hier helfen spezialisierte Experten bei

Fachfragen und schwierigen Verfahren weiter.

Die Juristen der DGB Rechtsschutz GmbH vertreten nicht nur die

einzelnen Gewerkschaftsmitglieder bei individuellen Rechtsstreitig-

keiten mit ihren Dienstherren. Sie unterstützen auch Personalräte in

Beschlussverfahren oder in außergerichtlichen Auseinandersetzungen.  

Wichtige Bereiche des Beamtenrechts auf einen Blick.

Der Dienstherr hat seine Beamten „amtsangemessen“ zu alimentieren.

Gestritten wird beispielsweise über die Höhe des Familienzuschlags

bei Beamten mit mehr als zwei Kindern, die Rückforderung von

Dienstbezügen, die Dienstunfallfürsorge oder über Ansprüche von

Beamten auf Zulagen. 

Personalvertretungen haben als Interessenvertreter der Beamten das

Recht, ihre Ansprüche gerichtlich und außergerichtlich geltend zu

machen. Das Bundespersonalvertretungsrecht und entsprechende

Landesvorschriften definieren zahlreiche Mitbestimmungs- oder Mit-

wirkungsrechte. Mitbestimmungspflichtige Maßnahmen sind ohne

Zustimmung des Personalrats unwirksam. Informationen 
für Beamte



Was geschieht nach einem Dienstunfall?
Damit der Dienstherr die Behandlungskosten übernimmt, muss der

Unfall als Dienstunfall anerkannt werden. Bleibt ein Dauer schaden

zurück, muss ein Unfallfürsorgeausgleich gezahlt werden, wenn eine

Minderung der Erwerbsfähigkeit von wenigstens 25 Prozent vorliegt. 

Sind Beamten Nebentätigkeiten erlaubt?
Ja. Es wird unterschieden zwischen genehmigungsfreien, genehmi -

gungspflichtigen und genehmigungsfreien, aber anzeigepflichtigen

Nebentätigkeiten. Anzeigepflichtigkeit entsteht, wenn ein Entgelt

geleistet wird. Teilzeitbeschäftige dürfen Nebentätigkeiten nur in

dem Umfang ausüben, wie dies auch ein Vollzeitbeschäftigter tun

kann, also in der Regel nicht mehr als acht Stunden pro Woche.

Sind Rückforderungen zu viel gezahlter Bezüge zulässig?
Grundsätzlich ja. Die Behörde muss aber zuvor eine Anhörung

durchführen und prüfen, ob der Betroffene die Leistung bereits ver-

braucht hat. Gegebenenfalls muss sich die Behörde auch ein Mit-

verschulden anrechnen lassen.

�Fragen & Antworten

Beihilferecht umstritten
Möglicherweise verliert das im

Bund und in den Ländern prakti -

zierte Beihilferecht bald seine

Gültigkeit: Das Bundes verwal -

tungsgericht hat am 15.12.2005 zur

Beihilfeverordnung des Bundes

fest gestellt, dass diese Vorschriften

nicht den Anfor derungen des ver-

fassungsrechtlichen Gesetzesvorbe -

halts genügen. Sie dürfen nur noch

übergangsweise weiter an ge -

wendet werden. Ähnliche Ent -

schei dungen liegen auch zu den

Beihilfe regelungen der Länder vor.

Bislang ist der Verordnungsgeber

nicht weiter tätig geworden – die

Möglichkeit der Anwendung der

Beihilfeverordnung ist nach wie

vor in der Schwebe. Nachdem es

bereits Stimmen in der Recht -

sprechung gibt, wonach jede nach

dem Urteil des Bundesverwal -

tungsgerichts vorgenommene Än -

derung der Beihilfeverordnung nun

überhaupt nicht mehr ange wendet

werden darf, sollten Betrof fene im

Fall einer Ablehnung die Einlei tung

rechtlicher Schritte erwägen.

�

Das Dienstverhältnis von Beamten ist nicht
durch individuelle Arbeitsverträge geregelt,
sondern durch Gesetze. Die Ausgestaltung
wird durch hoheitliche Verwaltungsakte vor-
genommen. Wer dagegen vorgehen will,
muss den Verwaltungsrechtsweg beschrei ten. 
Im Konfliktfall ist es für den einzelnen
Beamten besonders wichtig, gewerk-
schaftlichen Rechtsschutz zu erhalten: 
Die Kosten der Verfahren vor dem Ver-
waltungsgericht richten sich nach der Höhe
des Streitwerts – und dieser kann schon in
einem „normalen“ Fall bei 10.000 Euro
liegen. Dieses Faltblatt beantwortet Fragen
rund um das Beamtenrecht.

Wie ist das Beamtenrecht geregelt?
Für Landes- und Gemeindebeamte gelten die landesgesetzlichen Be -

stimmungen, für Bundesbeamte die Bundesgesetze. Bei Fragen zum

Beamtenrecht vorher prüfen: Welche Vorschriften sind anzuwenden?

Wie werden Entscheidungen im Beamtenrecht getroffen?
Ein Einzelfall wird von der Behörde durch Verwaltungsakt geregelt.

Wie kann ein Beamter gegen einen Verwaltungsakt vorgehen?
Gegen einen strittigen Verwaltungsakt kann der betroffene Beamte

binnen eines Monats seit Bekanntgabe des Verwaltungsaktes schrift -

lich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Behörde einlegen, die

den Verwaltungsakt erlassen hat. Erst wenn der Widerspruch abge-

lehnt wird, steht dem Beamten der Verwaltungsgerichtsweg zu. 

Hat ein Widerspruch aufschiebende Wirkung?
Ein Widerspruch gegen eine Anordnung des Dienstherrn (beispielsweise

eine Versetzung) entfaltet im Beamtenrecht nicht immer aufschie bende

Wirkung. Ihre sofortige Vollziehung kann angeordnet werden – oder ist

sogar gesetzlich vorgeschrieben. Deshalb sollte beim Verwal tungs gericht

gegebenenfalls parallel ein Eilverfahren eingeleitet werden.

Wie wird ein verwaltungsrechtliches Eilverfahren eingeleitet?
Der Antrag auf „Erlass einer Einstweiligen Anordnung“ vor dem Ver-

waltungsgericht ist binnen 14 Tagen nach dem strittigen Ver-

waltungsakt zu stellen beziehungsweise vor dessen Vollzug.

Was bedeutet „amtsangemessene Alimentierung“?
Dienstherren sind verpflichtet, Beamten angemessenen Unter halt zu

leisten und auch die ihnen durch ihre Familie entstehen den Unter-

haltspflichten realitätsgerecht zu berücksichtigen. Dies um fasst die

Besol dung, die Versorgung und die Unterstützung im Krankheitsfall.

Beamte mit mehr als zwei Kindern sollten bei der Höhe des Familien-

zuschlags in jedem Fall auf eine angemessene Alimentierung achten. 
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